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Der Kirchenrat fteht in der Frage des Wehrdienftes grundfätzlich
auf einem andern Boden, als daß er im Verhalten Ihres Gefinnungsgenoffen

Dummermuth Beweggründe und Ueberlegungen erblickte, die
die Zuftimmung unferer Behörde finden könnten, wiewohl wir den
ernfthaften Gewiffenskämpfen diefes Mannes unfere Achtung nicht
verfagen. Die Güter, die unfere Wehrmänner heute verteidigen, find von
einem folch hohen ethifchen Wert, daß das chriftliche Gewiffen ohne
Bedenken mittun und mittragen kann.

Wir fehen im Verhalten Dummermuths das Handeln eines
irregeleiteten Gewiffens und eine gefährliche Verkennung unferer heutigen
Lage und können darum keine mildernden Beftimmungen bei unferen
ftaatlichen Behörden anregen für diejenigen, die künftig den gleichen
Weg wie der Verurteilte einfchlagen werden.

Ihr Anliegen ift zudem in keiner Weife ein folches der Gefamtkirche,
es würde weit eher eine leidenfchaftliche Ablehnung finden, wenn diefe
durch unfere von Ihnen gewünfchte Zuftimmung zum Tragen der
Verantwortung veranlaßt und verpflichtet würde.

Mit vorzüglicher Hochachtung!

Für den Kirchenrat des Kantons Zürich,

Der Präfident: Alfred Zimmermann.
Der Sekretär: Oskar Frei.

Gegen die Vollmachten-Diktatur.
Erklärung der Schweizerifchen Zentralftelle für Friedensarbeit.

28. November 1941
An den Schweizerifchen Bundesrat, Bern.

Sehr geehrter Herr Präfident,
Sehr geehrte Herren Bundesräte,

Wie bekannt geworden ift, beabfichtigt der Bundesrat einen Voll-
machtenbefchluß, der wefentliche Elemente des vor Jahresfrift mit
großer Mehrheit vom Volke verworfenen Gefetzes betreffend die
Einführung des obligatorifchen turnerifchen urid militärifchen Vorunterrichtes

verwirklicht.
Wir fehen uns verpflichtet, Ihre Behörde demgegenüber auf zweierlei
hinzuweifen:

I. Ihr Vorgehen erfcheint uns als zweifellos verfaffungswidrig.
Wenn der letztjährige Volksentfcheid nicht hingenommen werden foil,
dann beftünde der einzig verfaffungsmäßige Weg darin, eine neue Vorlage

vor die Räte und das Volk zu bringen. Ein Vollmachtenbefchluß
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in diefer Sache ift mit der von Ihnen feierlich befchworenen Treue gegen
die Verfaffung unvereinbar.

2. Zum Inhalt des vorgefehenen Befchluffes bemerken wir:
Zwar wird für die Teilnahme an den Schießkurfen Freiwilligkeit

gewahrt; aber wir glauben, daß fie in vielen Fällen, ja in der Regel,
praktifch bedeutungslos fein wird.

Für den turnerifchen Vorunterricht dagegen ift bei der geplanten
Regelung die Freiwilligkeit nicht gewahrt. Zudem aber werden auch
für diefen Vorunterricht ausgefprochen militärifche Exerzitien (zum
Beifpiel Geländeübungen) verlangt und ill der ganze turnerifche
Vorunterricht in jeder Weife unter den Einfluß und die maßgebende
Einwirkung der Militärbehörden geftellt.

Der vorgefehene turnerifche Vorunterricht foil alfo offenfichtlich in
ganz wefentlicher Weife militärifchen Zwecken dienen. Da er eine

praktifche Bedeutung für die Landesverteidigung im gegenwärtigen
Kriege eingeftandenermaßen nicht befitzt, fo ift damit offenbar beab-
fichtigt, die Militarifierung unferes Volkes auch nach dem Kriege
aufrechtzuerhalten, ja auszubauen. Daran würde auch nach dem Kriege
feftgehalten werden. Wir glauben nicht, daß eine Befriftung Ihres
Befchluffes das verhindern würde.

Darin liegt nicht nur ein Verzicht auf den für alle Völker, ganz
befonders für unfer Volk, abfolut lebenswichtigen Glauben und Willen,

daß Krieg und Kriegsrüftung überwunden und ausgemerzt werden
können und muffen, fondern Ihr Vorhaben ift geradezu ein Bekenntnis,
daß militärifche Mittel, militärifche Ausbildung, militärifche Fähigkeit
für die Zukunft unferes Volkes das Wichtigfte und Entfcheidende feien.

Damit aber werden die geiftigen und fittlichen Werte und Kräfte,
die die tatfächliche Grundlage und Sicherung unferer Zukunft find,
zugunften der körperlichen und materiellen in den Hintergrund gedrängt.
Dazu ill Militarifierung ihrer Natur nach unvereinbar mit der
demokratifchen Geftaltung unferes Staates und Volkslebens, zu der fich Ihre
Behörde in Uebereinftimmung mit fozufagen der Gefamtheit unferes
Volkes immer wieder verpflichtet hat.

Wir fühlen uns daher als Schweizer, Demokraten und Chriften
verpflichtet, gegen Form und Inhalt Ihrer Aktion in diefer Sache fehr ent-
fchiedenen Proteft zu erheben.

Für den Vorftand
der Schweizerifchen Zentralftelle für Friedensarbeit,

Der Präfident: Leonhard Ragaz.
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